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MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern, Langenpreising, Wartenberg

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungszeiten:
Mo 8:30-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Di + Fr 8-12 Uhr,
Mi 8-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Do 8-12 Uhr und 13:30-18 Uhr
Berglern
1. Bgm. Anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo. 18-19:30 Uhr, 
Erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, Tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 Uhr im Raum
der Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter Tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, Tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17-18 Uhr im Bürgermeister-
büro, Rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 08762/7309-120
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern
Nachbarschaftshilfe                  0172/1313135
Grundschule Berglern                               1637
Grundschule Langenpreising                    5353
Grund- u. Mittelschule Wartenberg          878
Mittagsbetreuung Wartenberg       0160/3641902
Josefsheim Wartenberg                                    735590
(Kinderkrippe „Nikolaus, Kinderhort „Die wilden Wawittel,
Tagespflegegruppe „Anna” u. Mittagsbetreuung Berglern)
Kindertagesstätte I „Zwergerlhaus“ Berglern     2888
Kindertagesstätte II „Die Strolche“ Berglern      727924-0
Kinderhort Berglern                         727924-13
Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Langenpreising                                       727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising      5544
Haus für Kinder Wartenberg               42621-0
Pfarrkinderhaus Wartenberg                    5763
Medienzentrum Wartenberg               726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi., Do. 15-18 Uhr, 
Fr. 10-12 Uhr u. 15-18 Uhr u. Sa. 10-13 Uhr
Familienstützpunkt               0151/23 69 64 76
Wartenberg
Pflegekrisendienst            Tel. 08122/976 282 
für Berglern und Langenpreising

Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
Abwasserzweckverband            08122/498-0 
Bauhof Berglern                     08762/7271151
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst Erdgas                       08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                      08762/7267776
Recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: April bis Oktober
Mittwoch                                     16 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr
Recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 13 Uhr
Recyclinghof Langenpreising, Deutlmoos
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Dienstag 16 bis 18 Uhr | Samstag 9 bis 12 Uhr
Recyclinghof Langengeisling, 
Kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten:  Mi. u. Fr.         15 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Er-
teilung von Wahlscheinen für die Landtagswahl und die Bezirks-
wahl am 08. Oktober 2023

1. Das Wählerverzeichnis für die Landtags- und Bezirkswahl der Ge-
meinden Berglern, Langenpreising und Wartenberg wird in der
Zeit von Montag, 18.09.2023 bis Freitag, 22.09.2023 (20. bis 16.
Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten
(Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Mon-
tag bis Mittwoch in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr und am
Donnerstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr) im Bürger-
büro der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, Marktplatz 8,
Erdgeschoss, Zimmer 016 (barrierefrei) für Stimmberechtigte zur
Einsicht bereit gehalten. Stimmberechtigte können die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vol-
lständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen können Stimmberechtigte nur überprüfen,
wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses
ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister
eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist.

2. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt; die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

3. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann von Montag, 18. bis spätestens Freitag, 22. September
2023, 12.00 Uhr im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, Marktplatz 8, Erdgeschoss, Zimmer 016 Einspruch
einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten spätestens bis am 17. September 2023 eine Wahlbe-
nachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung
eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten
hat, aber glaubt, stimmberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will,
dass er sein Stimmrecht nicht ausüben kann.

5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Stimmkreis 116
Erding durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum
(Stimmbezirk) dieses Stimmkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberechtigte

Person.
Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06. Oktober 2023, 15:00
Uhr, im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg,
Marktplatz 8, Erdgeschoss, Zimmer 016 schriftlich, elektronisch
oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahl-
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raum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten auf-
suchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag,
15:00 Uhr, beantragen.

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene stimmberech-
tigte Person, wenn

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf
Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 1 der Lan-
deswahlordnung (bis zum 17. September 2023) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 19 Abs. 1 der
Landeswahlordnung (bis zum 22. September 2023) versäumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter a) genann-
ten Antragsfrist nach § 15 Abs. 1 der Landeswahlordnung oder
der o.g. Einspruchsfrist nach § 19 Abs. 1 der Landeswahlord-
nung entstanden ist,

c) ihr Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist
und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des
Wählerverzeichnisses erfahren hat. 
Diese Stimmberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichne-
ten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis
zum Wahltag, 15:00 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich
(nicht aber telefonisch) stellen.

7. Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. Wer den
Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

8. Mit dem Wahlschein erhält die stimmberechtigte Person
– je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die
Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau)
– je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die
Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl (blau), 
– zwei Stimmzettelumschläge (weiß und blau),
– einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der
Wahlbrief zu übersenden ist und
– ein Merkblatt für die Briefwahl.
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder
amtlich überbracht. Versichert eine stimmberechtigte Person
glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl (Samstag, 07. Oktober
2023), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die
Stimmberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere
Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden,
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier
Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem
Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. 

10. Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme behin-
dert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der
Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder
Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer an-
deren Person erlangt hat. 

11. Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen,
dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und die ver-
schlossenen Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zugehöri-
gen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle spätestens am 08. Oktober 2023
bis 18:00 Uhr eingeht. Nähere Hinweise darüber, wie die
Stimmberechtigten die Briefwahl auszuüben haben, ergeben
sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

Wartenberg, 04.09.2023 
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
gez. Josef Straßer, Gemeinschaftsvorsitzender

Neue Auszubildende seit 01.09.2023

Seit dem 01.09.2023 gehört die Auszubildende Emily Müller zum
Team der Verwaltungsgemeinschaft. Geschäftsleiter Werner Chris-
tofori, Fachbereichsleiter Christian Leinert und Gemeinschaftsvor-
sitzender Josef Straßer haben unseren Neuzugang begrüßt.

Wir wünschen Frau Müller einen guten Start und viel Erfolg bei der
Berufsausbildung zur Veraltungsfachangestellten.

Bundesweiter Warntag

Am Donnerstag, den 14. September 2023 findet erneut ein bun-
desweiter Warntag statt.
Am gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern werden in ganz
Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt. Pünktlich um 11:00 Uhr
werden zeitgleich in den Landkreisen und Kommunen in allen Län-
dern mit einem Probealarm die Warnmittel, wie beispielsweise Si-
renen, ausgelöst. 
Im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg erfolgt eine
Erprobung der Sirene in Langenpreising, sowie dem dazugehörigen
Ortsteil Zustorf.
Außerdem werden auch andere Warnmittel, wie z. B. Warn-Apps
erprobt. Parallel wird deshalb eine Probewarnung in Form eine
Warntextes an alle am Modularen Warnsystem des Bundes (kurz:
MoWaS) angeschlossene Warnmultiplikatoren (z. B. Rundfunksen-
der und App-Server) geschickt.
Die Warnmultiplikatoren versenden die Probewarnung zeitversetzt
an Warnmittel wie Fernseher, Radios und Smartphones. Dort kön-
nen Sie die Warnung dann lesen und/oder hören.
Gegen 11:45 Uhr erfolgt eine Entwarnung über die Warnmittel und
Endgeräte, über welche zuvor die Warnung versendet wurde. Über
den Benachrichtigungsdienst Cell Broadcast wird derzeit noch keine
Entwarnung versendet. Die Möglichkeit, über diesen Warnkanal zu
entwarnen, wird derzeit u. a. von den Mobilfunknetzanbietern ge-
prüft.
Ziel dieses Warntages und der damit verbundenen Probewarnung
ist, die Bevölkerung für das Thema „Warnung“ zu sensibilisieren,
Funktion und Ablauf der Warnung näher verständlich zu machen,
sowie auf die verfügbaren Warnmittel (z. B. Sirenen, Warn-Apps, di-
gitale Werbeflächen) aufmerksam zu machen.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Verwal-
tungsgemeinschaft Wartenberg, sowie des Bundesamts für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe:
www.vg-wartenberg.de bzw. www.bbk.bund.de
Nach Abschluss der Übung können Sie gerne eine Rückmeldung zum
Warntag abgeben.
Dies ist entweder über die NINA-App oder aber über die Homepage
des BBK (warntag-umfrage.de) möglich.

Gemeinde Berglern
Straßensperrung in Berglern

Die Straße am Altwasser in Berglern wird auf Grund von Straßener-
neuerung zwischen der Hausnummer 20 – 22 im Zeitraum von



04.09.2023 bis zum 22.09.2023 Vollgesperrt. Zusätzlich wird die Eit-
tinger Straße im selben Zeitraum halbseitig gesperrt, da sich die
Baufahrzeuge auf der Straße befinden. Wir bitten um Verständnis.

Öffentliche Bekanntmachung;
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1
BauGB und Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Bauleit-
planverfahren zum Bebauungsplan „Feldstraße“ nach §§ 13 a und
3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat Berglern hat in seiner öffentlichen Sitzung vom
27.07.2023 einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan
“Feldstraße“ gefasst.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Gesamt-
fläche von 6661 m² und liegt südlich der Feldstraße und nördlich
des Bgm.-Riedl-Wegs. Östlich des Plangebiets liegt die Wertstoff-
sammelstelle Am Kleinfeld. Der Geltungsbereich ist auf nachfolgen-
dem Lageplan ersichtlich.

Der Entwurf des Bauleitplanes in der Fassung vom 13.07.2023 sowie
der Entwurf der Begründung in der Fassung vom 31.08.2023 wer-
den vom 18.09.2023 bis einschließlich 19.10.2023 im Internet ver-
öffentlicht und liegen zeitgleich im Rathaus der Verwaltungs-
gemeinschaft Wartenberg (Bauamt Zimmer 219), Marktplatz 8,
85456 Wartenberg für jedermanns Einsicht öffentlich aus. Stellung-
nahmen sollen während dieser Frist in elektronischer Form abge-
geben werden (bauamt@vg-wartenberg.de). Sie können aber auch
bei Bedarf in Textform oder während der üblichen Öffnungszeiten
zur Niederschrift abgegeben werden. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1
BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen sind im Internet unter
www.berglern.de einsehbar.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13 a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den o.g. Bauleitplan unberücksichtigt bleiben,
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungs-
planes nicht von Bedeutung ist. 

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grund-
lage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-

blatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplan-
verfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Gemeinde Berglern
Wartenberg, 31.08.2023
gez. Anton Scherer, Erster Bürgermeister

                                                            

Markt Wartenberg
Öffentliche Zustellung eines Grundsteueränderungsbescheides

Gemäß Art. 15 VwZVG (Bayer. Landesrecht; siehe Art. 1 Abs. 1
VwZVG) wird der Grundsteuerbescheid vom 06.07.2023 des Mark-
tes Wartenberg, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg – Finanzadresse:
5654-1
von Frau Isabel Strehle
(letzte bekannte Meldeadresse)
Münsterplatz 19, 52062 Aachen
öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person postalisch nicht zu
erreichen ist. 
Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Veröffentlichung im Amtli-
chen Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg zu-
ständig für den Markt Wartenberg. 
Der Grundsteueränderungsbescheid liegt im Fachbereich Finanzen
der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, Marktplatz 8, Zimmer
215, 85456 Wartenberg für den Empfänger aus und kann dort vom
Empfänger zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
Der Bescheid gilt ab dem Tag als zugestellt, an dem seit dem Tage
der Veröffentlichung zwei Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung beginnen Fristen zu laufen, nach
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

gezeichnet am 25.07.2023 durch Christian Pröbst, Erster Bürger-
meister – Markt Wartenberg

Abstimmungsbekanntmachung
für den Bürgerentscheid am Sonntag, 08. Oktober 2023

1. Am Sonntag, 08. Oktober 2023 findet ein Bürgerentscheid zu
folgender Fragestellung statt: 
„Sind Sie dafür, dass der Markt Wartenberg das eingeleitete
Bauleitplanverfahren "Sondergebiet Windenergie Auerbach"
fortführt?“
Die Abstimmung dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in das Bürgerverzeich-
nis eingetragen ist oder einen Abstimmungsschein hat.
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Wir, die Gemeinde Berglern suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Reinigungskraft (m/w/d)

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von 15 Stunden.

Auf das Arbeitsverhältnis findet der Tarifvertrag fur̈ den öffent-
lichen Dienst Anwendung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit dem Betreff „Bewerbung
Reinigungskraft Berglern“ bis spätestens 23.09.2023 bevorzugt
per E-Mail an bewerbung@vg-wartenberg.de oder per Post 
an die Gemeinde Berglern, Marktplatz 8, 85456 Wartenberg.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Fragen zur Tätigkeit und zum Arbeitsverhältnis beantwortet die
Personalstelle, Ansprechpartnerin Frau Tuncer, Tel.: 08762/
7309-191.
Aufwendungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens können leider nicht
erstattet werden. Bewerbungsunterlagen können nicht zuruc̈kgesandt wer-
den. Bitte bewerben Sie sich digital. Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.vg-wartenberg.de. Mit Zusendung Ihrer Bewerbung stimmen
Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten zu. Die Datenschutzerklä-
rung im Bewerbungsverfahren können Sie auf unserer Homepage unter
www.vg-wartenberg.de/verwaltungsgemeinschaft/ stellenausschreibung-
vg/ abrufen.
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krankung der Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

9. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage
einer schriftlichen gesonderten Vollmacht nachweisen, dass er
dazu berechtigt ist.

10. Stimmberechtigte erhalten mit dem Abstimmungsschein zu-
gleich
– den Stimmzettel,
– einen Stimmzettelumschlag für den Stimmzettel,
– einen Abstimmungsbriefumschlag für den Abstimmungs-
schein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der Be-
hörde, an die der Abstimmungsbrief zu übersenden ist,
– ein Merkblatt für die Briefabstimmung.

11. Der Abstimmungsschein und die Briefabstimmungsunterlagen
werden den Stimmberechtigten zugesandt. Sie können auch an
die Stimmberechtigten persönlich ausgehändigt werden. An-
deren Personen dürfen der Abstimmungsschein, der Stimmzet-
tel und die Briefabstimmungsunterlagen nur dann ausgehän-
digt werden, wenn die Berechtigung zum Empfang durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der
Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte ver-
tritt; dies hat sie dem Markt vor der Aushändigung der
Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person
muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet
haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine ab-
stimmungsberechtigte Person infolge einer Behinderung weder
die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Voll-
macht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Ver-
trauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien
glaubhaft zu machen, dass sie entsprechend dem Willen der
abstimmungsberechtigten Person handelt.

12. Verlorene Abstimmungsscheine werden nicht ersetzt. Versi-
chert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der be-
antragte Abstimmungsschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis
zum Tag vor dem Abstimmungstag, 12:00 Uhr, ein neuer Ab-
stimmungsschein erteilt werden.

13. Bei der Briefabstimmung müssen die Stimmberechtigten den
Abstimmungsbrief mit dem Stimmzettel und dem Abstim-
mungsschein so rechtzeitig an die auf dem Abstimmungsbrief-
umschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Abstimm-
ungsbrief dort spätestens am Abstimmungstag bis 18:00 Uhr
eingeht. Er kann dort auch abgegeben werden (Briefkasten).
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefabstimmung auszuüben
ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefabstimmung.

14. Die Briefabstimmungsvorstände treten zur Ermittlung des Brief-
abstimmungsergebnisses um 15:00 Uhr (zeitgleich mit der
Landtags- und Bezirkswahl) in der Marie-Pettenbeck-Schule, Zu-
storfer Straße 1, 85456 Wartenberg zusammen.

15. Grundsätze für die Kennzeichnung des Stimmzettels:
Gewählt wird mit einem amtlich hergestellten Stimmzettel. Er
ist als Muster anschließend an diese Bekanntmachung abge-
druckt.
Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme.
Der Stimmzettel ist an der Stelle für die Stimmabgabe so anzu-
kreuzen, dass deutlich wird, wie die abstimmende Person ent-
schieden hat.
Der gekennzeichnete Stimmzettel ist mehrfach so zu falten,
dass der Inhalt verdeckt ist.

16. Die Stimmberechtigten können ihr Stimmrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Sind sie des Lesens unkundig oder
wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage, ihr
Stimmrecht auszuüben, können sie sich der Hilfe einer Person
ihres Vertrauens bedienen.

17. Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis
eines Bürgerentscheids herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§§ 108d, 107a Abs. 1
und 3 des Strafgesetzbuchs).

Wartenberg, 04.09.2023
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Anlage: Stimmzettelmuster

2.1. Der Markt ist in vier allgemeine Stimmbezirke eingeteilt.
2.2. In den Abstimmungsbenachrichtigungen, die den Stimmbe-

rechtigten bis spätestens 17. September 2023 übersandt wor-
den sind, sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum
angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen können.
Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrie-
refrei ist. Außerdem erhalten sie einen Vordruck für einen An-
trag auf Erteilung eines Abstimmungsscheins.

3. Wer in einem Bürgerverzeichnis eingetragen ist und keinen Ab-
stimmungsschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstim-
men, in dessen Bürgerverzeichnis er geführt wird.
Wer keine Abstimmungsbenachrichtigung erhalten hat, aber
glaubt, stimmberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das
Bürgerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will,
dass er sein Stimmrecht nicht ausüben kann.

4. Das Bürgerverzeichnis für die Stimmbezirke wird während der
allgemeinen Dienststunden in der Zeit von Montag, 18. Sep-
tember 2023 bis Freitag, 22. September 2023 von Montag bis
Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Montag bis Mitt-
woch in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr und am Donners-
tag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Bürgerbüro der
Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, Marktplatz 8, Erdge-
schoss, Zimmer 016 (barrierefrei) für Stimmberechtigte zur Ein-
sicht bereithalten. Jeder Stimmberechtigte kann die Richtigkeit
oder die Vollständigkeit der zu seiner Person im Bürgerverzeich-
nis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Stimmberech-
tigter die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von
anderen im Bürgerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen
sich eine Unrichtigkeit oder eine Unvollständigkeit des Bürger-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Stimmberechtigten, für
die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Melde-
gesetz eingetragen ist.

5. Die Abstimmenden haben ihre Abstimmungsbenachrichtigung
oder ihren Abstimmungsschein und ihren Personalausweis,
ausländische Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis,
oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen.
Der Stimmzettel wird den Abstimmenden beim Betreten des
Abstimmungsraums ausgehändigt. Er muss von den Stimmbe-
rechtigten allein in einer Kabine des Abstimmungsraums ge-
kennzeichnet werden.
Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Ab-
stimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt,
soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist.

6. Wer einen Abstimmungsschein besitzt, kann das Stimmrecht
ausüben

a) durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum des Marktes
b) durch Briefabstimmung.
7. Einen Abstimmungsschein erhalten auf Antrag
a) Stimmberechtigte, die in einem Bürgerverzeichnis eingetragen

sind.
b) Stimmberechtigte, die in einem Bürgerverzeichnis nicht einge-

tragen sind, wenn
– sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist
für die Eintragung in das Bürgerverzeichnis oder die Frist für
die Beschwerde wegen der Richtigkeit oder der Vollständigkeit
des Bürgerverzeichnisses versäumt haben, oder
– ihr Stimmrecht erst nach Ablauf der vorstehend genann-
ten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, oder
– ihr Stimmrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt wor-
den ist und sie nicht in einem Bürgerverzeichnis eingetragen
wurden.

8. Der Abstimmungsschein kann bis zum 06. Oktober 2023 spä-
testens 15:00 Uhr im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft
Wartenberg, Marktplatz 8, Erdgeschoss, Zimmer 016 schriftlich
oder mündlich, nicht aber telefonisch, beantragt werden. 
Der mit der Abstimmungsbenachrichtigung übersandte Vor-
druck bzw. das auf der Rückseite der Abstimmungsbenachrich-
tigung abgedruckte Antragsformular kann verwendet werden.
In den Fällen der Nr. 7 Buchstabe b) können Abstimmungs-
scheine noch bis zum Abstimmungstag, 15:00 Uhr, beantragt
werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Er-
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Ja Nein

Bitte kennzeichnen Sie Ja oder Nein durch ein Kreuz im entsprechenden Kreis.

Sind Sie dafür, dass der Markt Wartenberg das
eingeleitete Bauleitplanverfahren "Sondergebiet

Windenergie Auerbach" fortführt?

Stimmzettel für den Bürgerentscheid

im Markt Wartenberg

Sie haben eine Stimme.

am 08.10.2023

MUS
TER
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BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Am Mittwoch, 13.09.2023, um 19:00 Uhr findet im Trachtenstadl

des VTV, Thenner Straße 62, 85456 Wartenberg eine Sitzung 
des Marktgemeinderates Wartenberg 

mit folgender Tagesordnung statt.

1. Gigabitförderung des Bundes 2.0; Vorstellung des Ergebnisses
des Markterkundungsverfahrens, Vorstellung der Kostenkalkula-
tion, vorläufiger Förderantrag und Durchführung des Auswahl-
verfahrens

2. Vorstellen Machbarkeitsstudie Umbau Marie Pettenbeck Schule
3. 2. Änderung der Zweckvereinbarung Obdachlosenunterkunft Ni-

kolaibergstraße 1
4. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung,

deren Geheimhaltungsgrund entfallen ist
5. Bericht aus den Ausschüssen und aus Sitzungen von Gemein-

schaften und Institutionen, deren Mitglied die Gemeinde ist
6. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom

19.07.2023
7. Bekanntgaben und Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 01.09.2023
gez. Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Wochenmarkt z’Wartenberg

Am Samstag, 9.9. findet wieder der monatliche Wochenmarkt statt.
Es werden folgende Waren angeboten:

Kattner Michael Nudeln und Gemüse aller Art
Feldbacher Josef Brot, Käse, Speck, Schnaps, Likör, Bison,

Süßes (Süße Brezen, Topfenstrudel), bäuerli-
che Produkte

Winzergut Wein direkt vom Winzer; Grüner/Roter Velt-
Prabatsch-Aichinger liner, Zweigelt, G‘mischter Satz, Rosé, Gelber

Muskateller, Cabernet, Marillen- und
Zwetschgenmarmelade

Bewirtung Weißwürste, Wiener, Nürnberger Bratwürstl
Peter Bisaha in der Semmel, Käsekrainer, Getränke, Servi-

etten- oder Breznknödel für den Sonntags-
braten
Auf ihren Besuch freut sich Heidi und Peter
Bisaha

Partyservice Kaffee, Kuchen, Schmalzgebäck
Christine Müller 
Voithenleitner Lee Honig, Keramikartikel, Bienenwachskerzen

und verschiedene Säfte
Pöppl Michaela Kreative Weidenkunst

Schritt für Schritt e.V. Handarbeiten: Socken, Kinderwesten, Trach-
(bei schönem Wetter) tentaschen, Geschenkrollen, Duftsäckchen,

Topflappen, Marmeladen

Es stehen Sitzgelegenheiten zur Verfügung, sodass Sie die kulinari-
schen Schmankerl gerne bereits vor Ort genießen können.
Wir freuen uns auf Sie – auf nach Wartenberg! 

Telefonische Seniorensprechstunde 

Die monatliche telefonische Seniorensprechstunde der Seniorenre-
ferenten findet am Donnerstag, 14.9., von 18 - 19 Uhr statt.
Die Kontaktdaten Ihrer Seniorenreferenten:
Nina Hieronymus, 0176 924 699 82, nina.hieronymus@wartenberg.de
Paul Neumeier, 08762 3516, paul.neumeier@wartenberg.de
Martina Scheyhing, 0175 333 1105, martina.scheyhing@wartenberg.de
Oder Sie schreiben an das Postfach seniorenreferenten@warten-
berg.de.

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Wartenberg D Dienstag, 12.9. 
Langenpreising 2 Dienstag, 12.9.
Zustorf mit Außenbereich (Rosenau/Semptablass)

Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Berglern,                                                                   Donnerstag, 14.9.
Langenpreising 1,                                                        Mittwoch, 13.9.
Ortschaft Langenpreising u. Außenbereich
Langenpreising 2,                                                    Donnerstag, 14.9.  
Zustorf mit Außenbereich (Rosenau/Semptablass)
Wartenberg B                                                           Donnerstag, 14.9.

Merkblatt für den Einsatz des Großhäckslers im Landkreis Erding

Eine weit greifende Maßnahme der Abfallvermeidung ist die Zer-
kleinerung von holzigen Gartenabfällen durch einen Großhäcksler

Samstag, 9.9. 
ab 8 Uhr
am Marktplatz

Markt in
WARTENBERG

regional & frisch

hochwertige Produkte von regionalen Erzeugern
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direkt an der Anfallstelle. Das ermöglicht die unmittelbare Verwer-
tung des Häckselgutes in den Hausgärten beispielsweise zum Mul-
chen oder Kompostieren.
Hierfür müssen sich private Haushalte bei den zuständigen Gemein-
deverwaltungen anmelden. Für den Stadtbereich Erding erfolgt die
Anmeldung direkt im Landratsamt Erding, Fachbereich Abfallwirt-
schaft, Tel. 08122/58-1151 oder -1152.
Aus Kostengründen und um Gebührengerechtigkeit zu gewährleis-
ten wird pro Haushalt eine maximale Einsatzzeit des Großhäckslers
von 10 Minuten festgesetzt.
Um einen reibungslosen Verlauf beim Einsatz des Landkreishäcks-
lers zu Gewährleisten, gibt das Landratsamt Erding einige wichtige
Informationen:
• Grundsätzlich wird die Dienstleistung nur für private Hausgärten

erbracht, die Müllgebühren entrichten und für den Häckseldienst
angemeldet sind. Für Forsthölzer kann die Leistung nicht in An-
spruch genommen werden! Jeder Angemeldete kann die Leistung
nur einmal pro Häckselaktion (Frühjahr und Herbst) in Anspruch
nehmen, auch wenn die maximale Häckseldauer nicht ausge-
schöpft wurde.

• Kosten für einen länger dauernden Einsatz werden direkt zwi-
schen Leistungsempfänger und Häckselunternehmer abgerechnet. 

• Eine Anmeldung von Vereinen (Sport-, Fischerei- und sonstige
Vereine) ist nur in Absprache mit dem Fachbereich Abfallwirt-
schaft möglich.

Der Häckseldienst des Landkreises Erding ist eine kostenintensive
Leistung, die vom Abfallgebührenhaushalt getragen wird. Um eine
zügige und damit kostensparende Abwicklung zu gewährleisten sind
diese Voraussetzungen zu schaffen:
• Der Häckslereinsatz erfolgt nur für angemeldete Grundstücke. Die

Leistung wird nicht für Grundstücke erbracht, die erst am Häck-
seltag vom Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten ge-
nannt werden.

• Die Zufahrt zum Einsatzort muss entsprechend breit sein. Die
Mindestzufahrtsbreite muss beim Großhäcksler 4,0 m betragen.
Kurven müssen 5,0 m breit sein.

• Das Häckselgut soll in Haufwerken geschichtet und nicht flächig
verstreut sein, so dass die Hölzer ohne großen Aufwand entnom-
men werden können. Die Hölzer gelten als nicht häckselbar, wenn
sie mit Lastwagen oder Anhängern abgekippt oder mit Frontla-
dern zusammengeschoben werden. Faustzahl für die Höhe des
Haufwerkes: 1,0 m.

• Es dürfen keine Wurzelstöcke zum Häckseln bereitgestellt wer-
den.

• Baumdurchmesser bis 18 cm möglich. Bäume sind entsprechend
auszuasten.

• Um den Häcksler nicht zu schädigen, ist darauf zu achten, dass
sich keine Fremdstoffe in den Haufwerken befinden. Besonderes
Augenmerk gilt hierbei Metallen und Steinen.

• Es ist nur verhältnismäßig frisches, zeitnah angefallenes holziges
Material bereitzustellen. Komposthaufen bzw. Grasschnitt, Schilf,
Topf- und Gemüsepflanzen sind ungeeignet.

• Die Haufwerke können nicht gehäckselt werden, wenn sie unter
Spannungs-, Telefonleitungen oder unter Bäumen bereitgestellt
werden.

• Das Häckselgut muss auf den Grundstücken so bereitgestellt wer-
den, dass es von öffentlichen Grundstücken aus aufgenommen
und gehäckselt werden kann. Privatgrundstücke werden grund-
sätzlich nicht befahren.

• Das Häckselgut wird nicht mitgenommen
Liegen die genannten Bedingungen bei Eintreffen des Häckseldiens-
tes nicht vor, oder ist das Häckselgut nicht pünktlich bereitgelegt,
kann die Leistung nicht erbracht werden. Es besteht hierbei kein An-
spruch auf Nachleistung. Dafür bitten wir um Verständnis.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von der Abfallwirtschaft im Land-
ratsamt Erding, Tel. 08122/58-1152 oder -1151
Herausgeber: Landkreis Erding, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding

Häckseltermin Wartenberg: Freitag, 29.09.2023
Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 08762/7309-120
oder per E-Mail unter info@wartenberg.de entgegen genommen.
Eine zeitliche Ankündigung kann leider NICHT erfolgen.

Häckseltermin Langenpreising: Freitag, 16.10.2023
Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 08762/7309-180
oder per E-Mail unter info@langenpreising.de entgegen genom-
men.

Häckseltermin Berglern: Donnerstag, 30.10.2023
Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 08762/7309-150
oder per E-Mail unter info@berglern.de entgegen genommen.

Gemeinde Berglern
Am Mittwoch, 13.9., um 14 Uhr geht’s weiter nach der Sommer-
pause mit unseren Nachmittagen im Pfarrhaus bei Kaffee und Ku-
chen und evtl. mehr. Weitere Termine sind am Mittwoch, 11.10. und
Mittwoch, 8.11.
Am Samstag, 3.12. ist die Senioren-Adventsfeier im Sportheim.

Saisonstart 2023/2024 der Almenrausch-Schützen Berglern

Die Almenrausch-Schützen starten am 15.9. in die neue Saison. Alle
Schützen- und Nachwuchsschützen sind zum Anfangsschießen ein-
geladen. Beginn ist um 18 Uhr im Sport-und Schützenheim.
Auf eine zahlreiche Teilnahme freut sich 

Die Vorstandschaft SG Almenrausch Berglern.e.V.

Obstpresse des OVV

Ab 2.9. bis 28.10.2023 werden wir wieder Ihre Äpfel pressen.
WICHTIGE INFO:  Anmeldung bei Katrin Brauner-Bodenberger, Tel.
08762/725774 bis Donnerstagabend. 
Keine Erhitzung und Abfüllung des Saftes, nur Pressen!

Ortsverschönerungsverein Berglern e.V. 

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
Do. 7.9. Sel. Otto von Freising, Bischof
16:00 Niederlern: Gebetstreffen
So. 10.9. Kollekte zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
8:30 Niederlern: EUCHARISTIEFEIER

Gemeinde Langenpreising
GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 1.9.
9:00 Pfarrverband: Krankenkommunion
17:00 Anbetung - Gebetstag der Pfarrei
Sa. 2.9. Hl. Nonnosus, Abt
18:00 Zustorf: Vorabendmesse
So. 3.9.
8:30 EUCHARISTIEFEIER, Amt f. † Bruder Max u. Schwägerin Pau-

line v. Anneliese Danner
11:15 Taufe: Johanna Steiner
Mi. 6.9. Hl. Magnus, Mönch, Glaubensbote
19:00 Messfeier, Jahramt f. † Ehefr. u. Mutter Sigrid Hannes-Furtner

v. Josef Furtner und Kinder
Sa. 9.9. Hl. Petrus Claver, Ordenspriester
15:00 Taufe: Frederike Anni Maria Straßer
19:00 Vorabendmesse, Amt f. † Ehem. v. Maria Finkenzeller m. Kin-

dern, f. † Elt. u. Schwiegerelt. u. Verw. v. Maria Finkenzeller

Nichtamtlicher Teil
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u. f. † Elt., Verw., Freunde u. Nachbarin Hildegard Greimel v.
Magdalena Heilmeier

So. 10.9. Kollekte zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
10:00 Zustorf: EUCHARISTIEFEIER anschl. Libera am Kriegerdenk-

mal, Amt f. † Ehem. Alois u. Anna Nowak, f. † Elt. Barbara u.
Peter Scheckenhofer v. d. Kindern m. Familien u. f. † Großelt.,
Onkeln u. Tanten v. d. Geschw. Scheckenhofer

Verstorben in unserem Pfarrverband ist Herr Rudolf Weiß aus Lan-
genpreising im 89. Lebensjahr.
Der Herr schenke ihm den Ewigen Frieden.

Markt Wartenberg

Jagdgenossenschaft Wartenberg

Die Wartenberger Jäger möchten sich für die Verlängerung der Jagd-
pacht bedanken und laden recht herzlich ein zum Spanferkelessen
am Samstag, 9.9., um 19 Uhr am Parkplatz der Metzgerei Simeth.
Alle Jagdgenossen mit Partnerin sind herzlich eingeladen.

Franz und Josef Simeth

Waldbegehung der Bürgerinitiative

Die Bürgerinitiative Wartenberg veranstaltet eine Waldbegehung
am geplanten Windradstandort im Auerbacher Wald am Sonntag,
10.9. Treffpunkt Skischanze um 14 Uhr.

VdK Wartenberg/Fraunberg

Wir laden herzlich ein zu einem gemeinsamen Kaffekränzchen am
Mittwoch, 13.9., ab 15 Uhr im Café Härtl in Wartenberg.
Wir freuen uns auf einen netten Nachmittag und informieren über
aktuelle Termine und geplante Veranstaltungen. Auch Nicht-Mitglie-
der sind herzlich willkommen.

die VdK-Vorstandschaft

Brandschutzaufklärung für Senioren

Am Freitag, 15.9. laden die Seniorenreferenten des Markt Warten-
berg und die Feuerwehr Wartenberg zur Brandschutzaufklärung
und Information über die „Feuerwehr heute“ ein.
Wir bitten um Anmeldung bis zum 14.09.2023 bei den Seniorenre-
ferenten oder unter 0175/2432514, Martin Stöckl 1. Kommandant
FF Wartenberg.

Vorbesprechung für den Nikolausmarkt 2023

Liebe Aussteller und Standbetreiber, liebe Vereine, 
wir laden Sie herzlich zur Vorbesprechung für den diesjährigen Ni-
kolausmarkt am Mittwoch, 20.9., um 18:30 Uhr in das Foyer des
Rathauses ein.
Entgegen der ursprünglichen Ankündigung und nach Absprache mit
den Nachbargemeinden, wird der Nikolausmarkt nicht vom 1. bis
3.12., sondern am darauffolgenden 2. Adventswochenende, vom 8.
bis 10.Dezember 2023, stattfinden.

Kultursommer 2023 – Programm 

Auch 2023 darf man sich im Rahmen des Wartenberger Kultursom-
mers wieder auf tolle Veranstaltungen freuen:
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Samstag, 23.9., um 19 Uhr, Salonensemble – In der Marie-Petten-
beck Schule
Infos zu den Tickets und Eintrittspreisen gibt’s auf unserer Home-
page www.vg-wartenberg.de/wartenberg/kultursommer oder di-
rekt bei suedpol.online-ticket.de.

Termine für den Veranstaltungskalender 2024

Liebe Vereine, Institutionen, kirchliche und soziale Einrichtungen!
Sie planen in 2024 ein Fest, einen Tag der offenen Tür oder eine Ver-
anstaltung? Dann senden Sie uns Ihre Termine bis 30. September
2023 per E-Mail an info@wartenberg.de, wenn diese im Veranstal-
tungskalender 2024 und auf unserer Homepage 
www.wartenberg.de veröffentlicht werden sollen.

Termine des VTV

17.09.23 OKTOBERFEST SCHÜTZENZUG 
15.10.23 KIRTA um 11 Uhr im Trachtenstadl
THEATER im TRACHTENSTADL - "Unser Rudi mog koa Wei" - (Länd-
liches Lustspiel in 3 Akten von Toni Lauerer):
Samstag, 21.10.23 PREMIERE (1)
Sonntag, 22.10.23 Vorstellung (2)
Freitag, 27.10.23 Vorstellung (3)
Samstag, 28.10.23 Vorstellung (4)
Sonntag, 29.10.23 Vorstellung (5)
Freitag, 03.10.23 Vorstellung (6)
Sonntag, 04.10.23 Vorstellung (7)
Die Plakataushänge sind in Vorbereitung (Kartenverkaufsstellen/
Kartenpreis/Anfangszeiten). Die Bewirtung erfolgt in altbewährter
Manier durch den VTV und seine ehrenamtlichen Helfer in Küche,
Schank und Bedienung.
Der VTV und die Mitglieder der Theatergruppe freuen sich über
zahlreiche Besucher.

Fahrt zum Fatimatag am 13. Oktober 2023 nach Vilsbiburg zur Kir-
che „Maria Hilf“

Zuerst ist um 18:30 Uhr Beichtgelegenheit, um 19 Uhr Rosenkranz
und anschließend Hl. Messe mit Predigt. Bei schönem Wetter findet
im Freien eine Lichterprozession mit eucharistischem Segen statt.
Abfahrt ist in Wartenberg um 17 Uhr, Berglern 17:10 Uhr, Zustorf
17:20 Uhr und Langenpreising 17:30 Uhr. 
Rückkehr wird gegen 22 Uhr sein – Fahrpreis 10,00 €. 
Anmeldung bis spätestens 30.9. bei Johanna Ranft, Tel. 3204
Die Kfd Wartenberg, Berglern und der Kath. Frauenbund Langen-
preising freuen sich über viele Teilnehmer/innen. Auch Nichtmit-
glieder sowie Männer sind herzlich willkommen.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 7.9. Sel. Otto von Freising, Bischof
19:15 Auerbach: EUCHARISTIEFEIER
Fr. 8.9. Mariä Geburt
19:00 Marienvesper
Sa. 9.9. Hl. Petrus Claver, Ordenspriester
14:00 Taufe: Elea Nica Matilda Scheumaier
So. 10.9. Kollekte zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
10:00 Patroziniumsgottesdienst musikalisch gestaltet vom Kirchen-

chor anschl. Pfarrcafe
11:30 Taufe: Fabian Wurzer

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche Wartenberg
Do. 14.9.
20:00 Probe des Gospelchors, Verena Oberloher
So. 17.9.
10:30 Gottesdienst in der Friedenskirche mit Lektor Carsten Jedam

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 10.9.
9:00 Christuskirche, Gottesdienst, Jarmurskewitz
10:30 Erlöserkirche, Gottesdienst, Jarmurskewitz
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Fr. 15.9.
18:00 Auferstehungskirche, Jugendgottesdienst „Back to school”, v.

Aschen/Team

So. 17.9.
9:00 Christuskirche, Gottesdienst, Keller
10:30 Erlöserkirche, Gottesdienst m. Abendmahl, Keller
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Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Sa. 9.9./So. 10.9., versieht

Dr. Christoph Puschmann, Kirchlerner Weg 6, Taufkirchen (Vils), Tel. 08084-3834

Sprechzeiten: 10 - 12 Uhr u. 18 - 19 Uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.        8.9.  Paracelsus Apotheke, Bergstr. 2a, Bruckberg
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
Sa.       9.9.  Johannes-Apotheke, Erding, Friedrich-Fischer-Str. 7
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
So.     10.9.  Fuchs-Apotheke, Erding, Zugspitzstr. 57
                    Vitalis-Apotheke, Landshuter Str. 41, Taufkirchen/Vils
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
Mo.  11.9.  Michaeli-Apotheke, Moosburg, Münchener Str. 31
                    Rathaus-Apotheke, Erding, im SemptPark, Pretzener Str. 10
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
Di.       12.9.  Weltrich’sche Apotheke, Wartenberg, Obere Hauptstr. 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
Mi.      13.9.   Nikolai-Apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr
Do.      14.9.   Apotheke im West Erding Park, Johann-Auer-Str. 4
                    Schubert-Apotheke, Landshuter Str. 8, Taufkirchen/Vils
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Mo-So 8:00-20 Uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

HausflohmarktHausflohmarkt
am Samstag, 16.9., von 9-17 Uhr

Frauenstr. 17 in 85465 Langenpreising

Schreibwaren
Gerstner

Inh. Hannelore Schranner

Obere Hauptstr. 14 · 85456 Wartenberg
Tel. 0 87 62 /813

Bitte beachten Sie unsere geänderten 
Öffnungszeiten zum Schulanfang:

Di + Mi 7 - 18 Uhr durchgehend geöffnet

ansonten gelten unsere regulären Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 7- 12:30 Uhr und 14 - 18 Uhr

Mi 7- 12:30 Uhr, Sa 7- 13 Uhr
Achtung: die Strogenstr. ist teilweise gesperrt. Wir sind weiterhin
über die Obere u. Untere Hauptstr. und Marktplatz erreichbar!!!

 
 
 
 
 
 

Wir sind ein traditionsreiches, familiengeführtes 
Gasthaus im Landkreis Erding und verwöhnen 
unsere Gäste voller Leidenschaft mit bayrischer 
Küche und suchen Dich für unser Team als 
 

Servicekraft m/w/d 
 

egal ob in Teilzeit- oder auf Minijob-Basis. 
 

Die Wünsche unserer Gäste stehen für Dich an 
erster Stelle. Du bist ein Gastgeber aus 
Leidenschaft. Du arbeitest gerne im Team und 
hast auch in hektischeren Situationen immer ein 
Lächeln auf den Lippen.  
 

Dann bewirb dich jetzt und komm in unser Team, 
gerne auch als Quereinsteiger, Schüler oder 
Student. 
 

Bewerbungen an: info@gasthaus-stulberger.de 
oder telefonisch unter 08762/1234 
 

Ansprechpartner: Josef Stulberger   
 

Gasthaus Stulberger 
Erdinger Straße 6, 85447 Fraunberg  


